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52. Gesetz vom 7. Mai 2008, mit dem das Tiroler Bergsportführergesetz geändert wird
53. Gesetz vom 7. Mai 2008, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Bergsportführergesetz, LGBl. Nr. 7/1998,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 50/2003,
wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 4 des § 1 hat die lit. a zu lauten:
„a) des Dienstes des Bundesheeres und der Bundes-

polizei sowie“
2. Im Abs. 1 des § 2 wird das Zitat „Abs. 2 bis 5“ durch

das Zitat „Abs. 2 bis 6“ ersetzt.
3. Die Abs. 4, 5 und 6 des § 2 werden durch folgende

Abs. 4 bis 7 ersetzt:
„(4) Unionsbürger und Staatsangehörige anderer

Vertragsstaaten des EWR-Abkommens und der Schweiz
sind auch ohne die Befugnis als Berg- und Schiführer,
Bergwanderführer oder Schluchtenführer zur vorüber-
gehenden und gelegentlichen Ausübung von Berg-
sportführertätigkeiten in Tirol berechtigt, wenn

a) sie zur Ausübung eines entsprechenden Berufes in
einem anderen EU-Mitgliedstaat, in einem anderen Ver-
tragsstaat des EWR-Abkommens, in der Schweiz oder
in einem anderen Land rechtmäßig niedergelassen sind
und

b) der Beruf oder die Ausbildung für diesen Beruf in
dem betreffenden Staat bzw. Land reglementiert im Sinn
des Art. 3 Abs. 1 lit. a bzw. e der Richtlinie 2005/36/EG
ist, oder sie andernfalls in den letzten zehn Jahren min-
destens zwei Jahre lang einen entsprechenden Beruf im
betreffenden Staat bzw. Land ausgeübt haben.

(5) Ob die Ausübung von Bergsportführertätigkei-
ten nur vorübergehend und gelegentlich erfolgt, richtet
sich insbesondere nach der Dauer, der Häufigkeit, der

regelmäßigen Wiederkehr und der Kontinuität dieser
Tätigkeiten.

(6) Staatsangehörige von anderen als den im Abs. 4
genannten Staaten sind auch ohne die Befugnis als Berg-
und Schiführer, Bergwanderführer oder Schluchtenfüh-
rer zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung
von Bergsportführertätigkeiten in Tirol berechtigt,

a) wenn sie die Voraussetzungen nach Abs. 4 lit. a
und b erfüllen,

b) wenn sie ihre Gäste im betreffenden Staat aufge-
nommen haben und

c) wenn Berg- und Schiführern, Bergwanderführern
und Schluchtenführern im betreffenden Staat das glei-
che Recht zukommt.

(7) Für die nach den Abs. 2 bis 6 zulässige Ausübung
von Bergsportführertätigkeiten gilt § 8 Abs. 2, 3 und 4
sinngemäß. Die nach den Abs. 2 bis 6 zur Ausübung von
Bergsportführertätigkeiten in Tirol befugten Personen
haben bei der Ausübung einer solchen Tätigkeit einen
entsprechenden Ausweis, aus dem ihre Befugnis her-
vorgeht, mitzuführen.“

4. Der Abs. 1 des § 4 hat zu lauten:
„(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat einer Per-

son auf ihren Antrag die Befugnis als Berg- und Schi-
führer zu verleihen, wenn sie

a) eigenberechtigt ist,
b) Begünstigter im Sinn des Abs. 1a ist,
c) verlässlich, körperlich und geistig geeignet und

fachlich befähigt ist,
d) ausreichend haftpflichtversichert ist und
e) im Fall der Fremdsprachigkeit über die im Inte-

resse der Sicherheit der Gäste unbedingt erforderlichen
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.“
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5. Im § 4 wird folgende Bestimmung als Abs. 1a ein-
gefügt:

„(1a) Begünstigte sind:
a) Unionsbürger und Staatsangehörige anderer Ver-

tragsstaaten des EWR-Abkommens und der Schweiz,
b) Angehörige von Unionsbürgern und von Staats-

angehörigen anderer Vertragsstaaten des EWR-Abkom-
mens und der Schweiz; dazu zählen:

1. ihre Ehegatten,
2. ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehe-

gatten in absteigender Linie bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres und, sofern sie ihnen Unterhalt ge-
währen, darüber hinaus,

3. ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehe-
gatten in aufsteigender Linie, sofern sie ihnen Unterhalt
gewähren,

c) Staatsangehörige anderer Staaten, soweit sie auf-
grund von Verträgen im Rahmen der europäischen In-
tegration Unionsbürgern hinsichtlich der Bedingungen
der Niederlassung gleichgestellt sind.“

6. Im Abs. 4 des § 4 hat der dritte Satz zu lauten:
„Dieses Erfordernis entfällt, wenn der Antragsteller

über eine nach § 12 anerkannte fachliche Befähigung
eines EU-Mitgliedstaates, eines anderen Vertragsstaates
des EWR-Abkommens, der Schweiz oder eines anderen
Staates im Sinn des Abs. 1a lit. c verfügt und die nach
dem Recht des betreffenden Staates allenfalls vorge-
schriebene Fortbildung nachweist.“

7. Im Abs. 5 des § 4 hat der erste Satz zu lauten:
„Das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversi-

cherung hat der Antragsteller durch eine Bestätigung
eines für diesen Versicherungszweig im Gebiet eines
EU-Mitgliedstaates, eines anderen Vertragsstaates des
EWR-Abkommens, der Schweiz oder eines anderen
Staates im Sinn des Abs. 1a lit. c zugelassenen Versiche-
rers nachzuweisen.“

8. Im Abs. 6 des § 10 wird das Zitat „zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 24/1998“ durch das Zitat
„zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 91/
2005“ ersetzt.

9. Im Abs. 7 des § 10 hat der erste Satz zu lauten:
„Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag

einer Person deren Ausbildung nach den Bergsport-
führergesetzen anderer Länder oder den entsprechen-
den Vorschriften anderer Staaten oder eine vergleichbare
Ausbildung durch Berufsverbände anderer Staaten oder
beim Bundesheer, bei der Bundespolizei, bei der ehe-
maligen Bundesgendarmerie oder bei der ehemaligen
Zollwache nach Maßgabe der Gleichwertigkeit dieser

Ausbildung mit dem Ausbildungslehrgang nach Abs. 1
mit schriftlichem Bescheid ganz oder teilweise anzuer-
kennen.“

10. Im Abs. 6 des § 11 hat der erste Satz zu lauten:
„Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag

einer Person eine nach den Bergsportführergesetzen an-
derer Länder oder den entsprechenden Vorschriften an-
derer Staaten abgelegte Bergsportführerprüfung oder
eine bei einem Berufsverband eines anderen Staates oder
beim Bundesheer, bei der Bundespolizei, bei der ehe-
maligen Bundesgendarmerie oder bei der ehemaligen
Zollwache abgelegte vergleichbare Prüfung nach Maß-
gabe der Gleichwertigkeit dieser Prüfung mit der Berg-
und Schiführerprüfung, allenfalls in Verbindung mit
einer einschlägigen Berufspraxis, mit schriftlichem Be-
scheid ganz oder teilweise anzuerkennen.“

11. § 12 hat zu lauten:

„§ 12
Anerkennung von Berg- 

und Schiführerausbildungen 
im Rahmen der europäischen Integration

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag
eines Begünstigten im Sinn des § 4 Abs. 1a eine erfolg-
reich absolvierte Ausbildung oder eine erfolgreich abge-
legte Prüfung zum Berg- und Schiführer als Berg- und
Schiführerprüfung im Sinn des § 11 anzuerkennen, wenn

a) diese Ausbildung oder Prüfung in einem EU-Mit-
gliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat des EWR-
Abkommens, in der Schweiz oder in einem anderen Staat
im Sinn des § 4 Abs. 1a lit. c Voraussetzung für die Aus-
übung einer Tätigkeit als Berg- und Schiführer ist oder
wenn diese Ausbildung in einem der genannten Staaten
reglementiert im Sinn des Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richt-
linie 2005/36/EG ist oder wenn es sich um eine gleich-
gestellte Ausbildung im Sinn des Art. 12 der Richtlinie
2005/36/EG handelt und

b) diese Ausbildung oder Prüfung außer im Fall des
Art. 12 Abs. 2 zweiter Satz der Richtlinie 2005/36/EG
zumindest dem Niveau nach Art. 11 lit. a der Richtlinie
2005/36/EG entspricht.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag
eines Begünstigten, der die Voraussetzungen nach Abs. 1
nicht erfüllt, die Ausübung einer Tätigkeit als Berg- und
Schiführer als Berg- und Schiführerprüfung im Sinn des
§ 11 anzuerkennen, wenn er

a) diese Tätigkeit in den letzten zehn Jahren vor der
Antragstellung in einem im Abs. 1 lit. a genannten Staat,
nach dessen Recht diese Tätigkeit auch ohne eine be-
stimmte fachliche Befähigung ausgeübt werden darf,
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mindestens zwei Jahre lang vollzeitlich bzw. im Fall einer
Teilzeitbeschäftigung entsprechend länger ausgeübt hat
und

b) für die Ausübung dieser Tätigkeit eine Ausbildung
erfolgreich absolviert oder eine Prüfung erfolgreich ab-
gelegt hat, die zumindest dem Niveau nach Art. 11 lit. a
der Richtlinie 2005/36/EG entspricht.

(3) Die Ausbildung bzw. Prüfung im Sinn des Abs. 1
lit. a und b oder Abs. 2 lit. b ist durch Befähigungs- oder
Ausbildungsnachweise, die von den nach den Rechts-
vorschriften des betreffenden Staates zuständigen Be-
hörden oder Stellen ausgestellt worden sind, nachzu-
weisen. Die Ausbildung oder Prüfung muss überwie-
gend in einem oder mehreren der im Abs. 1 lit. a ge-
nannten Staaten absolviert bzw. in einem solchen Staat
abgelegt worden sein. Dies gilt nicht, wenn die betref-
fende Tätigkeit in einem im Abs. 1 lit. a genannten Staat
aufgrund einer von diesem anerkannten, in einem Dritt-
staat absolvierten Ausbildung bzw. abgelegten Prüfung
zumindest drei Jahre lang vollzeitlich bzw. im Fall einer
Teilzeitbeschäftigung entsprechend länger ausgeübt
wurde. Die Ausübung der Tätigkeit ist durch eine Be-
scheinigung des betreffenden Staates nachzuweisen.

(4) Die Anerkennung ist unter der Bedingung aus-
zusprechen, dass der Antragsteller nach seiner Wahl
entweder eine Ergänzungspraxis nach Abs. 5 absolviert
oder eine Ergänzungsprüfung nach Abs. 6 ablegt, wenn

a) die Dauer seiner Ausbildung einschließlich der all-
gemeinen Schulausbildung weniger als neun Jahre be-
trägt oder

b) seine Ausbildung oder Prüfung in jenen theoreti-
schen oder praktischen Fachbereichen, die eine wesent-
liche Voraussetzung für die Tätigkeit als Berg- und Schi-
führer sind, im Vergleich zum Ausbildungslehrgang
nach § 10 oder zur Berg- und Schiführerprüfung hin-
sichtlich der vermittelten Inhalte, insbesondere bezüg-
lich der Technik und Methodik des Führens und Be-
gleitens von Personen bei Berg- und Schitouren, we-
sentlich von dieser Ausbildung oder Prüfung abweicht
oder

c) er im Fall des Abs. 1 in jenen theoretischen oder
praktischen Fachbereichen, die eine wesentliche Voraus-
setzung für die Tätigkeit als Berg- und Schiführer sind,
keine Ausbildung bzw. Prüfung oder eine Ausbildung
bzw. Prüfung nur in dem in der lit. b umschriebenen
Umfang absolviert bzw. abgelegt hat, weil diese Tätig-
keit auch Bereiche umfasst, die nach den Rechtsvor-
schriften des betreffenden Staates nicht Teil des Berufs-
bildes sind.

(5) Die Ergänzungspraxis hat in der Ausübung einer
Berg- und Schiführertätigkeit unter der unmittelbaren
Leitung und Aufsicht eines Berg- und Schiführers im
Ausmaß von höchstens zwölf Wochen, allenfalls in Ver-
bindung mit der Teilnahme an einem Ausbildungslehr-
gang nach § 10 hinsichtlich bestimmter Gegenstände
und der Ablegung der Berg- und Schiführerprüfung hin-
sichtlich der betreffenden Gegenstände, zu bestehen.
Die Dauer der Ergänzungspraxis und gegebenenfalls
auch die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungs-
gegenstände sind im Anerkennungsbescheid unter Be-
rücksichtigung der dem Antragsteller fehlenden Fertig-
keiten und Kenntnisse festzulegen. Personen, die eine
Ergänzungspraxis absolvieren, sind dem Tiroler Berg-
sportführerverband im Vorhinein zu melden.

(6) Die Ergänzungsprüfung hat in der Ablegung der
Berg- und Schiführerprüfung hinsichtlich bestimmter
Prüfungsgegenstände zu bestehen. Die Prüfungsgegen-
stände sind im Anerkennungsbescheid unter Berück-
sichtigung der dem Antragsteller fehlenden Fertigkei-
ten und Kenntnisse festzulegen. 

(7) Bei der Festlegung des Umfanges der Ergän-
zungspraxis oder der Ergänzungsprüfung ist zu berück-
sichtigen, ob der Antragsteller im Rahmen einer Berufs-
praxis in einem im Abs. 1 lit. a genannten Staat oder in
einem Drittstaat Kenntnisse und Fertigkeiten erworben
hat, die die Unterschiede in der Ausbildung bzw. Prü-
fung teilweise ausgleichen. Werden diese Unterschiede
zur Gänze ausgeglichen, so darf eine Ergänzungspraxis
bzw. Ergänzungsprüfung nicht vorgeschrieben werden.

(8) Die Absolvierung der Ergänzungspraxis oder die
Ablegung der Ergänzungsprüfung hat innerhalb von
vier Jahren nach der Anerkennung der Ausbildung zu
erfolgen. Wird diese Frist nicht eingehalten, so ist die
Anerkennung für erloschen zu erklären.

(9) In den Fällen des Abs. 4 bedarf es für die Aner-
kennung jedoch nicht der Absolvierung einer Ergän-
zungspraxis oder der Ablegung einer Ergänzungsprü-
fung, wenn die Ausbildung oder Prüfung des Antrag-
stellers, allenfalls in Verbindung mit einer Berufsvorbe-
reitung oder Berufspraxis, jene Kriterien erfüllt, die die
Europäische Kommission in den nach Art. 15 Abs. 2 der
Richtlinie 2005/36/EG im Zusammenhang mit der Vor-
lage gemeinsamer Plattformen angenommenen Maß-
nahmen vorgegeben hat.

(10) Anträge auf Anerkennung sind schriftlich ein-
zubringen. Der Antrag hat die Ausbildung bzw. Prüfung
einschließlich allfälliger Zeiten der Berufsausübung,
aufgrund deren die Anerkennung vorgenommen wer-
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den soll, zu bezeichnen. Dem Antrag sind weiters die
entsprechenden Befähigungs- oder Ausbildungsnach-
weise und gegebenenfalls die Bescheinigungen über die
Berufsausübung im Sinn des Abs. 3 anzuschließen.
Diese Nachweise sind im Original oder als beglaubigte
Kopien vorzulegen. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat
dem Antragsteller das Einlangen des Antrages unver-
züglich, längstens jedoch innerhalb eines Monats, zu
bestätigen. Liegen die erforderlichen Nachweise nicht
oder nicht vollständig vor, so ist gleichzeitig ein Män-
gelbehebungsauftrag nach § 13 Abs. 3 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 zu erteilen.

(11) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat über An-
träge auf Anerkennung ohne unnötigen Aufschub, spä-
testens aber innerhalb von vier Monaten nach Vorliegen
der vollständigen Unterlagen, zu entscheiden. Vor einer
Entscheidung ist der Tiroler Bergsportführerverband zu
hören.“

12. Im Abs. 1 des § 13 wird im zweiten Satz das Zitat
„§ 12 Abs. 1 oder 2“ durch das Zitat „§ 12 Abs. 1, 2
oder 4“ ersetzt.

13. Der Abs. 3 des § 13 hat zu lauten:
„(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag

einer Person eine von einem Bergführerverband eines
anderen Landes oder von einer Einrichtung eines ande-
ren Staates oder vom Bundesheer oder von der Bundes-
polizei durchgeführte Fortbildungsveranstaltung nach
Maßgabe der Gleichwertigkeit dieser Fortbildungsver-
anstaltung mit einer Fortbildungsveranstaltung nach
Abs. 1 mit schriftlichem Bescheid ganz oder teilweise
anzuerkennen.“

14. Der Abs. 1 des § 16 hat zu lauten:
„(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat einer Per-

son auf ihren Antrag die Befugnis als Bergwanderführer
zu verleihen, wenn sie

a) eigenberechtigt ist,
b) Begünstigter im Sinn des § 4 Abs. 1a ist,
c) verlässlich, körperlich und geistig geeignet und

fachlich befähigt ist,
d) ausreichend haftpflichtversichert ist und
e) im Fall der Fremdsprachigkeit über die im Inte-

resse der Sicherheit der Gäste unbedingt erforderlichen
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.“

15. Im § 17 wird das Zitat „Abs. 4 erster Satz“ durch
das Zitat „ § 12 Abs. 5 erster Satz“ ersetzt.

16. Der Abs. 1 des § 21 hat zu lauten:
„(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat einer Per-

son auf ihren Antrag die Befugnis als Schluchtenführer
zu verleihen, wenn sie

a) eigenberechtigt ist,
b) Begünstigter im Sinn des § 4 Abs. 1a ist,
c) verlässlich, körperlich und geistig geeignet und

fachlich befähigt ist,
d) ausreichend haftpflichtversichert ist und
e) im Fall der Fremdsprachigkeit über die im Inte-

resse der Sicherheit der Gäste unbedingt erforderlichen
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.“

17. Im Abs. 1 des § 25 wird im zweiten Satz das Zitat
„§ 12 Abs. 1 oder 2“ durch das Zitat „§ 12 Abs. 1, 2
oder 4“ ersetzt.

18. In den Abs. 1 und 3 des § 26 wird das Zitat „§ 12
Abs. 4“ jeweils durch das Zitat „§ 12 Abs. 5“ ersetzt.

19. Der Abs. 4 des § 26 hat zu lauten:
„(4) Berg- und Schiführer, Bergwanderführer und

Schluchtenführer, denen die Befugnis wegen des Verlus-
tes der Eigenschaft als Begünstigter im Sinn des § 4
Abs. 1a oder des Verlustes der körperlichen Eignung ent-
zogen wurde oder die auf die Befugnis verzichtet haben,
können auf ihren Antrag als freiwillige Mitglieder in den
Tiroler Bergsportführerverband aufgenommen werden.“

20. Im Abs. 2 des § 27 wird in der lit. o das Zitat „§ 12
Abs. 7“ jeweils durch das Zitat „§ 12 Abs. 11“ ersetzt.

21. Im Abs. 2 des § 31 hat die lit. b zu lauten:
„b) in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-

bereiches die Erlassung von Bescheiden über die Vor-
schreibung von Mitgliedsbeiträgen unter Anwendung
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991,
die Einberufung der Landesversammlung und des Lan-
desausschusses, der Vorsitz in diesen Organen sowie die
Vollziehung der Beschlüsse dieser Organe; gegen Be-
scheide des Präsidenten über die Vorschreibung von
Mitgliedsbeiträgen steht die Berufung an den unabhän-
gigen Verwaltungssenat offen.“

22. Im § 35 wird folgende Bestimmung als Abs. 3a
eingefügt:

„(3a) Das Amt des Vorsitzenden des Disziplinaraus-
schusses und seines Stellvertreters sowie des Diszipli-
naranwaltes endet mit dem Ausscheiden aus dem Dienst-
stand sowie durch Verzicht. Das Amt der weiteren Mit-
glieder des Disziplinarausschusses und ihrer Ersatzmit-
glieder endet durch Tod, Verzicht oder Enthebung vom
Amt. Der Verzicht ist der Landesregierung schriftlich
zu erklären. Er wird eine Woche nach dem Einlangen der
Verzichtserklärung unwiderruflich und, sofern in der
Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt ange-
geben ist, wirksam. Die Landesregierung hat ein weite-
res Mitglied des Disziplinarausschusses oder sein Er-
satzmitglied mit Bescheid seines Amtes zu entheben,
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wenn es aufgrund seiner körperlichen oder geistigen
Verfassung seine Aufgaben als Mitglied bzw. Ersatzmit-
glied auf Dauer nicht mehr erfüllen kann. In den Fällen
des ersten und zweiten Satzes ist für den Rest der Funk-
tionsdauer ein neues Mitglied oder Ersatzmitglied bzw.
ein neuer Disziplinaranwalt zu bestellen.“

23. (Landesverfassungsbestimmung) Im Abs. 4 des
§ 35 wird der Klammerausdruck „(Landesverfassungs-
bestimmung)“ aufgehoben.

24. Nach § 36a werden folgende Bestimmungen als
§§ 36b, 36c und 36d eingefügt:

„§ 36b
Verwendung 

personenbezogener Daten

(1) Die Landesregierung und die Bezirksverwal-
tungsbehörden dürfen von Berg- und Schiführern, Berg-
und Schiführeranwärtern, Bergwanderführern und
Schluchtenführern sowie von Personen, die um die Ver-
leihung der Befugnis als Berg- und Schiführer, Berg-
wanderführer oder Schluchtenführer angesucht haben,
folgende Daten verarbeiten, sofern diese Daten für die
Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden
Aufgaben jeweils erforderlich sind:

a) Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbar-
keitsdaten,

b) Staatsangehörigkeit, 
c) Daten über Verurteilungen wegen strafbarer Hand-

lungen in Bezug auf die Beurteilung der Verlässlichkeit,
d) Gesundheitsdaten in Bezug auf die Beurteilung der

körperlichen und geistigen Eignung, 
e) ausbildungsbezogene Daten und die Ausübung

einer beruflichen Tätigkeit betreffende Daten in Bezug
auf die Beurteilung der fachlichen Eignung, 

f) fortbildungsbezogene Daten,
g) versicherungsbezogene Daten in Bezug auf die

Beurteilung des Vorliegens einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung,

h) Daten über die Verleihung und das Erlöschen von
Befugnissen nach diesem Gesetz,

i) Daten über Disziplinarstrafen und die Bestrafung
wegen Verwaltungsübertretungen nach diesem Gesetz.

(2) Die Landesregierung und die Bezirksverwal-
tungsbehörden dürfen von Personen, die

a) um die Anerkennung einer Ausbildung oder Prü-
fung nach § 10 Abs. 7 bzw. § 11 Abs. 6, gegebenenfalls
in Verbindung mit § 18 Abs. 5 oder § 23 Abs. 6, oder

b) um die Anerkennung einer Ausbildung im Rah-
men der europäischen Integration nach § 12, gegebe-
nenfalls in Verbindung mit § 17 oder § 22, 

angesucht haben, die Daten nach Abs. 1 lit. a, b, e und f
verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfüllung der
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils
erforderlich sind.

(3) Der Tiroler Bergsportführerverband darf von
Berg- und Schiführern, Berg- und Schiführeranwärtern,
Bergwanderführern und Schluchtenführern die Daten
nach Abs. 1 lit. a, b, e, f, g, h und i hinsichtlich Diszipli-
narstrafen verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfül-
lung der ihm nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben
jeweils erforderlich sind. Die Landesregierung und die
Bezirksverwaltungsbehörden dürfen diese Daten dem
Tiroler Bergsportführerverband übermitteln.

(4) Die Landesregierung und die Bezirksverwal-
tungsbehörden dürfen bei ihnen vorhandene Daten nach
den Abs. 1 und 2 an die Behörden der anderen Länder
und, soweit dazu im Rahmen der Verwaltungszusam-
menarbeit nach § 36c eine Verpflichtung besteht, an die
für die Angelegenheiten der Bergsportführer zuständi-
gen Behörden der anderen EU-Mitgliedstaaten, der an-
deren Vertragsstaaten des EWR-Abkommens und der
Schweiz übermitteln, sofern diese Daten für die Erfül-
lung der diesen Behörden obliegenden Aufgaben jeweils
erforderlich sind.

(5) Die Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbe-
hörden und der Tiroler Bergsportführerverband haben
zum Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betrof-
fenen jedenfalls die im § 14 Abs. 2 des Datenschutz-
gesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 2/2008, genannten Maß-
nahmen zu treffen.

(6) Die Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbe-
hörden und der Tiroler Bergsportführerverband haben
die Daten zu löschen, sobald diese für die Erfüllung der
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht
mehr benötigt werden.

§ 36c
Verwaltungszusammenarbeit 

im Rahmen der europäischen Integration

(1) Zum Zweck der Erleichterung der Anwendung
der Richtlinie 2005/36/EG haben die Landesregierung
und die Bezirksverwaltungsbehörden im Rahmen der
ihnen nach diesem Gesetz zukommenden Zuständig-
keiten mit den für die Angelegenheiten der Bergsport-
führer zuständigen Behörden der anderen EU-Mit-
gliedstaaten, der anderen Vertragsstaaten des EWR-
Abkommens und der Schweiz zusammenzuarbeiten
und diesen Behörden Amtshilfe zu leisten.

(2) Die Verwaltungszusammenarbeit nach Abs. 1 um-
fasst insbesondere den gegenseitigen Austausch von
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Informationen nach den Art. 8 und 56 Abs. 2 der Richt-
linie 2005/36/EG. Dabei ist die Vertraulichkeit der aus-
getauschten Informationen sicherzustellen.

(3) Die Landesregierung und die Bezirksverwal-
tungsbehörden haben die ihnen im Rahmen des Infor-
mationsaustausches nach Abs. 2 von den Behörden an-
derer EU-Mitgliedstaaten, anderer Vertragsstaaten des
EWR-Abkommens und der Schweiz übermittelten In-
formationen über Bergsportführer zu prüfen und diese
über die aufgrund der übermittelten Informationen ge-
gebenenfalls gezogenen Konsequenzen zu unterrichten.

§ 36d
Bescheinigung zum Zweck der grenzüber-

schreitenden Erbringung von Dienstleistungen

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat einem Berg- und
Schiführer, Bergwanderführer oder Schluchtenführer,
der im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit die Ausübung
von Bergsportführertätigkeiten in einem anderen EU-
Mitgliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat des EWR-
Abkommens oder in der Schweiz beabsichtigt, auf
Antrag das rechtmäßige Führen der Berufsbezeichnung
nach § 3 Abs. 5, § 15 Abs. 3 bzw. § 20 Abs. 3 schriftlich
zu bescheinigen, wenn der betreffende Staat eine vor-
herige Meldung nach Art. 7 der Richtlinie 2005/36/EG
verlangt.“

25. Im Abs. 1 des § 37 wird in der lit. a das Zitat „§ 2
Abs. 1 bis 5“ durch das Zitat „§ 2 Abs. 1 bis 6“ ersetzt.

26. § 38 hat zu lauten:
„§ 38

Übergangsbestimmungen

(1) Personen, denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes die Befugnis als Berg- und Schiführer
oder Bergwanderführer zukommt, gelten als Berg- und
Schiführer bzw. Bergwanderführer im Sinn dieses Ge-
setzes.

(2) Die nach den §§ 11 und 18 des Tiroler Bergfüh-
rergesetzes erfolgreich abgelegten Prüfungen gelten als
Berg- und Schiführerprüfungen bzw. Bergwanderfüh-
rerprüfungen im Sinn dieses Gesetzes.

(3) Personen, die die Bergwanderführerprüfung nach
§ 18 des Tiroler Bergführergesetzes erfolgreich abgelegt
haben, darf die Befugnis als Bergwanderführer nach die-
sem Gesetz nur verliehen werden, wenn sie an einer
Fortbildungsveranstaltung, in der die für die Durchfüh-
rung von Bergwanderungen im Winter erforderlichen
Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden, teilge-
nommen haben. Der Tiroler Bergsportführerverband
hat im übertragenen Wirkungsbereich entsprechende
Fortbildungsveranstaltungen nach Bedarf durchzufüh-
ren. § 13 Abs. 3 gilt sinngemäß.“

27. Die Überschrift zu § 39 hat zu lauten:
„Inkrafttreten, Umsetzung 
von Gemeinschaftsrecht“

28. Der bisherige § 39 erhält die Absatzbezeichnung
„(1)“ und es wird folgende Bestimmung als Abs. 2 an-
gefügt: 

„(2) Mit diesem Gesetz werden
a) die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22, in
der Fassung der Richtlinie 2006/100/EG, ABl. 2006
Nr. L 363, S. 141, und

b) die Richtlinie 2004/38/EG des Rates über das
Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehöri-
gen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen und aufzuhalten, ABl. 2004 Nr. L 229, S. 35,
umgesetzt.“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz,
LGBl. Nr. 58/2002, in der Fassung des Gesetzes LGBl.
Nr. 89/2002 wird wie folgt geändert:

1. § 5 hat zu lauten:
„§ 5

Voraussetzungen für die 
Erteilung der Bewilligung

(1) Die Behörde hat einer Person auf ihren schrift-
lichen Antrag die Bewilligung zu erteilen, wenn sie

a) eigenberechtigt ist,
b) Begünstigter im Sinn des Abs. 2 ist,
c) zuverlässig ist,
d) die Bestätigung einer Bank darüber vorlegt, dass

sie für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr un-
widerruflich über einen Kreditrahmen von wenigstens
75.000,– Euro verfügen kann (Bankbestätigung),

e) eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanz-
amtes vorlegt,

f) die fachliche Befähigung aufweist und
g) sich im Betrieb ausreichend betätigt.
(2) Begünstigte sind:
a) Unionsbürger und Staatsangehörige anderer Ver-

tragsstaaten des EWR-Abkommens und der Schweiz, 
b) Angehörige von Unionsbürgern oder von Staats-

angehörigen anderer Vertragsstaaten des EWR-Abkom-
mens und der Schweiz; dazu zählen:

1. ihre Ehegatten,
2. ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehe-

gatten in absteigender Linie bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres und, sofern sie ihnen Unterhalt ge-
währen, darüber hinaus,

3. ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehe-
gatten in aufsteigender Linie, sofern sie ihnen Unterhalt
gewähren,

c) Staatsangehörige anderer Staaten, soweit sie auf-
grund von Verträgen im Rahmen der europäischen In-
tegration Unionsbürgern hinsichtlich der Bedingungen
der Niederlassung gleichgestellt sind.

(3) Eine juristische Person oder eine eingetragene
Personengesellschaft darf eine Tätigkeit im Sinn des § 4
ausüben, wenn sie nach den Rechtsvorschriften der
Europäischen Union, eines EU-Mitgliedstaates, eines

anderen Vertragsstaates des EWR-Abkommens oder der
Schweiz gegründet worden ist, soweit es sich nicht um
Körperschaften des öffentlichen Rechts handelt, ihr sat-
zungsmäßiger Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre
Hauptniederlassung im Gebiet der Europäischen Union,
eines anderen Vertragsstaates des EWR-Abkommens
oder der Schweiz liegt und ihre vertretungsbefugten
Personen (Geschäftsführer) die Voraussetzungen nach
Abs. 1 lit. a bis c erfüllen sowie zumindest eine vertre-
tungsbefugte Person die Voraussetzungen nach Abs. 1
lit. f und g erfüllt.

(4) Die Zuverlässigkeit ist nicht gegeben bei Perso-
nen, die nach § 13 und nach § 87 Abs. 1 Z. 3 der Ge-
werbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 42/2008, von der Aus-
übung eines Gewerbes auszuschließen sind. Der Nach-
weis der Zuverlässigkeit ist durch Vorlage einer Strafre-
gisterbescheinigung bzw. einer gleichwertigen Bestäti-
gung der zuständigen Behörde des Heimatstaates des
Antragstellers zu erbringen.

(5) Die fachliche Befähigung ist nachzuweisen durch:
a) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer

wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung an einer
inländischen Universität oder einer Handelsakademie
oder deren Sonderformen nach § 75 Abs. 1 lit. a bis c und
Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/
1962, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 26/
2008, 

b) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehr-
abschlussprüfung in einem einem Handelsgewerbe ent-
sprechenden Lehrberuf und eine mindestens einjährige
Berufspraxis,

c) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss
einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mittle-
ren Schule oder einer nicht unter lit. a angeführten be-
rufsbildenden höheren Schule, in denen einschlägige
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die der
Ausbildung in einem einem Handelsgewerbe entspre-
chenden Lehrberuf gleichwertig sind, und eine mindes-
tens einjährige Berufspraxis,

d) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Unter-
nehmerprüfung nach § 23 der Gewerbeordnung 1994
und eine mindestens einjährige Berufspraxis,

e) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer
nicht unter lit. a angeführten Studienrichtung an einer

53. Gesetz vom 7. Mai 2008, mit dem das Tiroler Buchmacher- und Totalisateurgesetz geän-
dert wird
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inländischen Universität oder einer allgemeinbildenden
höheren Schule oder einer nicht in lit. a oder c ange-
führten berufsbildenden höheren oder mindestens drei-
jährigen berufsbildenden mittleren Schule und eine min-
destens zweijährige Berufspraxis.

Als Berufspraxis im Sinn der lit. b bis e gilt nur eine
Tätigkeit in einem Wettbüro oder einer vergleichbaren
Einrichtung.

(6) Vor der Erteilung der Bewilligung ist der Wirt-
schaftskammer Tirol und im Fall einer Bewilligung nach
§ 4 Abs. 1 lit. a auch der Standortgemeinde Gelegenheit
zur Stellungnahme innerhalb einer Frist von drei Wochen
zu geben. Gegen Bescheide nach Abs. 1 ist die Berufung
an den unabhängigen Verwaltungssenat zulässig.

(7) Die Ausübung des Stellungnahmerechtes nach
Abs. 6 obliegt der Gemeinde im eigenen Wirkungsbe-
reich.

(8) Unionsbürger und Staatsangehörige anderer Ver-
tragsstaaten des EWR-Abkommens und der Schweiz
sowie Gesellschaften im Sinn des Art. 48 Abs. 2 EGV,
die nach den Rechtsvorschriften eines EU-Mitglied-
staates, eines anderen Vertragsstaates des EWR-Ab-
kommens oder der Schweiz gegründet wurden und ihren
satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre
Hauptniederlassung im Gebiet der Europäischen Union,
eines anderen Vertragsstaates des EWR-Abkommens
oder der Schweiz haben, sind auch ohne Bewilligung
nach § 4 zur vorübergehenden und gelegentlichen Aus-
übung der Tätigkeit eines Buchmachers oder Totalisa-
teurs in Tirol berechtigt, wenn

a) sie zur Ausübung eines entsprechenden Berufes in
einem anderen EU-Mitgliedstaat, in einem anderen Ver-
tragsstaat des EWR-Abkommens, in der Schweiz oder
in einem anderen Land rechtmäßig niedergelassen sind
und

b) der Beruf oder die Ausbildung für diesen Beruf in
dem betreffenden Staat bzw. Land reglementiert im Sinn
des Art. 3 Abs. 1 lit. a bzw. e der Richtlinie 2005/36/EG
ist oder sie andernfalls in den letzten zehn Jahren min-
destens zwei Jahre lang einen entsprechenden Beruf im
betreffenden Staat bzw. Land ausgeübt haben.

(9) Vor der erstmaligen Ausübung der Tätigkeit in
Tirol ist der Behörde schriftlich anzuzeigen, dass die
Absicht besteht, während des betreffenden Jahres vo-
rübergehend und gelegentlich die Tätigkeit eines Buch-
machers oder Totalisateurs auszuüben. Die Anzeige hat
zu enthalten:

a) einen Nachweis über die Staatsangehörigkeit der
betreffenden Person bzw. über den Sitz, die Hauptver-

waltung oder die Hauptniederlassung der betreffenden
Gesellschaft,

b) einen Nachweis, dass die Voraussetzungen nach
Abs. 8 lit. a und b zweiter Fall vorliegen und die Aus-
übung dieser Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage des
Nachweises auch nicht bloß vorübergehend untersagt
ist,

c) einen Berufsqualifikationsnachweis des Dienstleis-
ters bzw. einer vertretungsbefugten Person (Geschäfts-
führer),

d) die Bestätigung einer Bank darüber, dass für einen
Zeitraum von mindestens einem Jahr unwiderruflich
über einen Kreditrahmen von wenigstens 75.000,– Euro
verfügt werden kann (Bankbestätigung),

e) Zeit und Ort der beabsichtigten Ausübung der
Tätigkeit sowie gegebenenfalls Aufstellungsort und
Zeitraum des Betriebes eines Wettterminals und eine
verantwortliche Person im Sinn des § 7 Abs. 1; ist dies
zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht bekannt, so sind
der Behörde Zeit und Ort der beabsichtigten Ausübung
der Tätigkeit sowie die erforderlichen Angaben hin-
sichtlich des Wettterminals spätestens zwei Wochen vor
der Aufnahme der Tätigkeit bzw. der Aufstellung des
Wettterminals mitzuteilen,

f) ein Wettreglement im Sinn des § 8 Abs. 1.
Diese Anzeige ist in der Folge jährlich zu wiederho-

len, wenn die Absicht besteht, im betreffenden Jahr die
Tätigkeit eines Buchmachers oder Totalisateurs auszu-
üben. Die Nachweise nach den lit. a bis d sind nur dann
neuerlich zu erbringen, wenn sich die darin bescheinig-
ten Sachverhalte wesentlich geändert haben.

(10) Ob die Ausübung der Tätigkeit eines Buchma-
chers oder Totalisateurs vorübergehend und gelegent-
lich erfolgt, richtet sich insbesondere nach der Dauer,
der Häufigkeit, der regelmäßigen Wiederkehr und der
Kontinuität dieser Tätigkeit.

(11) Für die nach den Abs. 8 bis 10 zulässige Aus-
übung der Tätigkeit eines Buchmachers oder Totalisa-
teurs gelten die §§ 7 bis 9 und 11 sinngemäß.“

2. Nach § 5 wird folgende Bestimmung als § 5a ein-
gefügt:

„§ 5a
Anerkennung von Ausbildungen 

und Praxiszeiten im Rahmen 
der europäischen Integration

(1) Die Behörde hat auf Antrag eines Begünstigten
im Sinn des § 5 Abs. 2 eine erfolgreich absolvierte Aus-
bildung oder eine erfolgreich abgelegte Prüfung als der
nach § 5 Abs. 5 erforderlichen fachlichen Befähigung
gleichwertig anzuerkennen, wenn



S T Ü C K  25, NR. 53 265

a) diese Ausbildung oder Prüfung in einem EU-Mit-
gliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat des EWR-
Abkommens, in der Schweiz oder in einem anderen Staat
im Sinn des § 5 Abs. 2 lit. c Voraussetzung für die Aus-
übung eines dem Buchmacher oder Totalisateur ent-
sprechenden Berufes ist oder wenn diese Ausbildung in
einem der genannten Staaten reglementiert im Sinn des
Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richtlinie 2005/36/EG ist oder
wenn es sich bei dieser Ausbildung oder Prüfung um
eine gleichgestellte Ausbildung im Sinn des Art. 12 der
Richtlinie 2005/36/EG handelt und

b) diese Ausbildung oder Prüfung außer im Fall des
Art. 12 Abs. 2 zweiter Satz der Richtlinie 2005/36/EG
zumindest dem Niveau nach Art. 11 lit. a der Richtlinie
2005/36/EG entspricht.

(2) Die Behörde hat auf Antrag eines Begünstigten,
der die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt, die
Ausübung eines dem Buchmacher oder Totalisateur ent-
sprechenden Berufes als der nach § 5 Abs. 5 erforder-
lichen fachlichen Befähigung gleichwertig anzuerken-
nen, wenn er

a) diesen Beruf in den letzten zehn Jahren vor der
Antragstellung in einem im Abs. 1 lit. a genannten Staat,
nach dessen Recht dieser Beruf auch ohne eine be-
stimmte fachliche Befähigung ausgeübt werden darf,
mindestens zwei Jahre lang vollzeitlich bzw. im Fall einer
Teilzeitbeschäftigung entsprechend länger ausgeübt hat
und für die Ausübung dieses Berufes eine Ausbildung
absolviert oder eine Prüfung abgelegt hat, die zumindest
dem Niveau nach Art. 11 lit. a der Richtlinie 2005/36/EG
entspricht, oder

b) diesen Beruf in den letzten zehn Jahren vor der
Antragstellung in einem im Abs. 1 lit. a genannten Staat
mindestens drei Jahre lang selbstständig oder in leiten-
der Stellung ausgeübt hat.

(3) Eine Ausbildung oder Prüfung im Sinn der Abs. 1
und 2 lit. a ist durch Befähigungs- oder Ausbildungs-
nachweise sowie durch eine Bescheinigung, die von den
nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Staates
zuständigen Behörden oder Stellen ausgestellt worden
sind, nachzuweisen. Die Ausbildung oder Prüfung muss
überwiegend in einem oder mehreren der im Abs. 1 lit. a
genannten Staaten absolviert bzw. in einem solchen Staat
abgelegt worden sein. Dies gilt nicht, wenn die betref-
fende Tätigkeit in einem im Abs. 1 lit. a genannten Staat
aufgrund einer von diesem anerkannten, in einem Dritt-
staat absolvierten Ausbildung bzw. abgelegten Prüfung
zumindest drei Jahre vollzeitlich bzw. im Fall einer Teil-
zeitbeschäftigung entsprechend länger ausgeübt wurde.

Die Ausübung der Tätigkeit ist durch eine Bescheini-
gung des betreffenden Staates nachzuweisen.

(4) Die Anerkennung ist unter der Bedingung aus-
zusprechen, dass der Antragsteller nach seiner Wahl ent-
weder einen höchstens dreijährigen Anpassungslehr-
gang nach Art. 3 Abs. 1 lit. g der Richtlinie 2005/36/EG
absolviert oder eine Eignungsprüfung nach Art. 3 Abs. 1
lit. h der Richtlinie 2005/36/EG erfolgreich ablegt, wenn

a) die Dauer seiner Ausbildung im Sinn des Abs. 1
oder Abs. 2 lit. a zumindest ein Jahr unter der Dauer der
nach diesem Gesetz für die Tätigkeit als Buchmacher
oder Totalisateur geforderten Ausbildung liegt oder

b) seine Kenntnisse in jenen Fächern, die eine we-
sentliche Voraussetzung für die Tätigkeit als Buchma-
cher oder Totalisateur bilden, von den nach diesem Ge-
setz geforderten Kenntnissen wesentlich abweichen.

(5) Bei der Festlegung des Umfanges des Anpassungs-
lehrganges oder der Eignungsprüfung ist zu berück-
sichtigen, ob der Antragsteller im Rahmen einer Berufs-
praxis in einem im Abs. 1 lit. a genannten Staat oder
einem Drittstaat Kenntnisse erworben hat, die die Unter-
schiede in der Ausbildung bzw. Prüfung teilweise aus-
gleichen. Werden diese Unterschiede zur Gänze ausge-
glichen, so darf ein Ausbildungslehrgang bzw. eine Eig-
nungsprüfung nicht vorgeschrieben werden.

(6) Die Absolvierung eines Anpassungslehrganges
oder die Ablegung einer Eignungsprüfung hat innerhalb
von vier Jahren nach der Anerkennung der Ausbildung
zu erfolgen. Wird diese Frist nicht eingehalten, so ist die
Anerkennung für erloschen zu erklären.

(7) In den Fällen des Abs. 4 bedarf es für die Aner-
kennung weder der Absolvierung eines Anpassungs-
lehrganges noch der Ablegung einer Eignungsprüfung,
wenn die Ausbildung oder Prüfung des Antragstellers,
allenfalls in Verbindung mit einer Berufsvorbereitung
oder Berufspraxis, jene Kriterien erfüllt, die die Euro-
päische Kommission in den nach Art. 15 Abs. 2 der
Richtlinie 2005/36/EG im Zusammenhang mit der Vor-
lage gemeinsamer Plattformen angenommenen Maß-
nahmen vorgegeben hat.

(8) Anträge auf Anerkennung sind schriftlich einzu-
bringen. Ein Antrag nach Abs. 1 oder Abs. 2 lit. a hat
die Ausbildung bzw. Prüfung einschließlich allfälliger
Zeiten der Berufsausübung, aufgrund deren die Aner-
kennung vorgenommen werden soll, zu bezeichnen.
Dem Antrag sind weiters die entsprechenden Befähi-
gungs- oder Ausbildungsnachweise und gegebenenfalls
die Bescheinigungen über die Berufsausübung anzu-
schließen. Einem Antrag nach Abs. 2 lit. b sind die ent-
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sprechenden Bescheinigungen über die Berufsausübung
anzuschließen. Diese Nachweise sind im Original oder
als beglaubigte Kopie vorzulegen. Die Behörde hat dem
Antragsteller das Einlangen des Antrages unverzüglich,
längstens jedoch innerhalb eines Monats, zu bestätigen.
Liegen die erforderlichen Nachweise nicht oder nicht
vollständig vor, so ist gleichzeitig ein Mängelbehe-
bungsauftrag nach § 13 Abs. 3 des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 1991 zu erteilen.

(9) Die Behörde hat über Anträge nach Abs. 1 oder 2
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber innerhalb
von vier Monaten nach Vorliegen der vollständigen
Unterlagen, zu entscheiden.

(10) Gegen Bescheide nach den Abs. 1, 2 und 9 ist die
Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat zu-
lässig.“

3. § 7 hat zu lauten:
„§ 7

Voraussetzungen für den 
Betrieb eines Wettterminals

(1) Der Betrieb eines Wettterminals ist der Behörde
schriftlich anzuzeigen. In der Anzeige ist für jeden Auf-
stellungsort eine verantwortliche Person namhaft zu
machen, die die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 lit. a
bis c erfüllt und die in der Lage ist, sich am Aufstel-
lungsort entsprechend zu betätigen, um insbesondere
die Einhaltung des Wettreglements und der Bestim-
mungen des Jugendschutzes zu überwachen.

(2) Das Wettterminal darf drei Wochen nach dem Ein-
langen der Anzeige bei der Behörde in Betrieb genom-
men werden, sofern die Behörde nicht innerhalb dieser
Frist mit Bescheid den Betrieb untersagt, weil die Vo-
raussetzungen nach Abs. 1 nicht vorliegen. Besteht
Grund zur Annahme, dass ein solcher Untersagungsbe-
scheid nicht fristgerecht rechtswirksam zugestellt wer-
den kann, so hat ihn die Behörde nach § 23 des Zustell-
gesetzes ohne vorhergehenden Zustellversuch zu hin-
terlegen.

(3) Scheidet die verantwortliche Person aus, so darf
der Betrieb des Wettterminals bis zur Bestellung einer
neuen verantwortlichen Person, längstens jedoch zwei
Wochen, weiter ausgeübt werden. Die Behörde hat diese
Frist zu verkürzen, wenn mit dem weiteren Betrieb des
Wettterminals ohne verantwortliche Person eine beson-
dere Gefahr der Verletzung von Bestimmungen des Ju-
gendschutzes besteht.

(4) Der Buchmacher oder Totalisateur, der das Wett-
terminal betreibt, hat das Ausscheiden der für den je-
weiligen Aufstellungsort verantwortlichen Person un-
verzüglich der Behörde mitzuteilen.“

4. Im Abs. 1 des § 10 hat der Einleitungssatz zu lauten:
„Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt

ist, finden für die Ausübung der Tätigkeit als Buchma-
cher oder Totalisateur folgende Bestimmungen der Ge-
werbeordnung 1994 Anwendung, soweit sie sich auf
reglementierte Gewerbe beziehen:“

5. Im Abs. 1 des § 10 hat die lit. a zu lauten:
„a) hinsichtlich der Ausübung der Tätigkeit durch

juristische Personen oder eingetragene Personengesell-
schaften die Bestimmungen der §§ 9 bis 14 der Gewer-
beordnung 1994;“

6. § 11 hat zu lauten:
„§ 11

Sofortige Betriebsschließung 
und Beschlagnahme

Besteht der begründete Verdacht, dass im Rahmen
von Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses Gesetzes
Wetten aus Anlass sportlicher Veranstaltungen ohne
Bewilligung oder trotz rechtskräftiger Entziehung einer
Bewilligung an einem festen Standort abgeschlossen
oder vermittelt werden oder dass ein Wettterminal ohne
Anzeige nach § 7 Abs. 1 oder nach dem Ablauf der im
§ 7 Abs. 3 genannten Frist ohne verantwortliche Person
betrieben wird, und ist mit Grund anzunehmen, dass die
Gefahr der Fortsetzung dieser Tätigkeit besteht, so hat
die Behörde zunächst die Einstellung der Tätigkeit an-
zuordnen. Wird dieser Anordnung nicht nachgekom-
men, so kann die Behörde ohne vorausgegangenes Ver-
fahren an Ort und Stelle die gänzliche oder teilweise
Schließung des Betriebes oder die Beschlagnahme des
Wettterminals verfügen. § 360 Abs. 1 bis 3 der Gewer-
beordnung 1994 ist sinngemäß anzuwenden.“

7. Nach § 11 werden folgende Bestimmungen als
§§ 11a, 11b und 11c eingefügt:

„§ 11a
Verwendung personenbezogener Daten

(1) Die Behörde darf folgende Daten verarbeiten, so-
fern diese Daten für die Erfüllung der ihr nach diesem
Gesetz obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind:

a) von natürlichen Personen, die Inhaber einer Be-
willigung nach § 4 sind:

1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbar-
keitsdaten, Staatsangehörigkeit, Familienstand und ge-
gebenenfalls Daten über die Angehörigeneigenschaft im
Sinn des § 5 Abs. 2 lit. b,

2. Daten über Verurteilungen wegen strafbarer Hand-
lungen und über die Bestrafungen wegen Verwaltungs-
übertretungen und Finanzvergehen insbesondere in
Bezug auf die Beurteilung der Zuverlässigkeit,
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3. ausbildungsbezogene Daten und die Ausübung
einer beruflichen Tätigkeit betreffende Daten insbe-
sondere in Bezug auf die Beurteilung der fachlichen Be-
fähigung,

4. die Ausübung der Tätigkeit als Buchmacher und
Totalisateur nach diesem Gesetz betreffende Daten wie
Standorte, Veranstaltungsorte und Aufstellungsorte
von Wettterminals,

b) von natürlichen Personen, die zur vorübergehen-
den und gelegentlichen Ausübung der Tätigkeit eines
Buchmachers oder Totalisateurs nach § 5 Abs. 8 be-
rechtigt sind: Daten nach lit. a sowie die Rechtmäßig-
keit der Niederlassung und der Berufsausübung betref-
fende Daten,

c) von natürlichen Personen, die in der Funktion als
vertretungsbefugte Person (Geschäftsführer) einer ju-
ristischen Person im Sinn der lit. e oder f tätig sind:
Daten nach lit. a Z. 1, 2 und 3 sowie Daten über Bestel-
lung, Art, Beginn und Ende der Funktion,

d) von natürlichen Personen, die als Fortbetriebs-
berechtigte nach § 10 Abs. 1 lit. b tätig sind: Daten nach
lit. a und Daten über Art, Beginn und Ende des Fortbe-
triebsrechts,

e) von juristischen Personen, die Inhaber einer Be-
willigung nach § 4 sind: Identifikationsdaten, Adress-
daten, Erreichbarkeitsdaten, Sitz, Rechtsform, gegebe-
nenfalls Firma und Firmenbuchnummer sowie Daten
nach lit. a Z. 4,

f) von juristischen Personen, die zur vorübergehen-
den und gelegentlichen Ausübung der Tätigkeit eines
Buchmachers oder Totalisateurs nach § 5 Abs. 8 berech-
tigt sind: Daten nach lit. e sowie die Rechtmäßigkeit der
Niederlassung und der Berufsausübung betreffende
Daten,

g) von verantwortlichen Personen im Sinn des § 7
Abs. 1: Daten nach lit. a Z. 1 und 2.

(2) Die Behörde darf bei ihr vorhandene Daten nach
Abs. 1 an die Behörden des Bundes und der Länder und,
soweit dazu im Rahmen der Verwaltungszusammenar-
beit nach § 11b eine Verpflichtung besteht, an die für
Angelegenheiten der Buchmacher und Totalisateure
bzw. der diesen dort im Wesentlichen entsprechenden
Berufe zuständigen Behörden der anderen EU-Mit-
gliedstaaten, der anderen Vertragsstaaten des EWR-
Abkommens und der Schweiz übermitteln, sofern diese
Daten für die Erfüllung der diesen Behörden obliegen-
den Aufgaben jeweils erforderlich sind.

(3) Die Behörde hat zum Schutz der Geheimhal-
tungsinteressen der Betroffenen jedenfalls die im § 14
Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/

1999, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 2/
2008, genannten Maßnahmen zu treffen.

(4) Die Behörde hat Daten nach Abs. 1 zu löschen,
sobald diese für die Erfüllung der ihr nach diesem Ge-
setz obliegenden Aufgaben nicht mehr benötigt werden.

§ 11b
Verwaltungszusammenarbeit 

im Rahmen der europäischen Integration

(1) Zum Zweck der Erleichterung der Anwendung
der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22, in der
Fassung der Richtlinie 2006/100/EG, ABl. 2006 Nr.
L 363, S. 141, hat die Behörde im Rahmen der ihr nach
diesem Gesetz zukommenden Zuständigkeiten mit den
für Angelegenheiten der Buchmacher und Totalisateure
bzw. der diesen dort im Wesentlichen entsprechenden
Berufe zuständigen Behörden der anderen EU-Mit-
gliedstaaten, der anderen Vertragsstaaten des EWR-
Abkommens und der Schweiz zusammenzuarbeiten
und diesen Behörden Amtshilfe zu leisten.

(2) Die Verwaltungszusammenarbeit nach Abs. 1 um-
fasst insbesondere den gegenseitigen Austausch von In-
formationen nach den Art. 8 und 56 Abs. 2 der Richt-
linie 2005/36/EG. Dabei ist die Vertraulichkeit der aus-
getauschten Informationen sicherzustellen.

(3) Die Behörde hat die ihr im Rahmen des Infor-
mationsaustausches nach Abs. 2 von den Behörden an-
derer EU-Mitgliedstaaten, anderer Vertragsstaaten des
EWR-Abkommens und der Schweiz übermittelten In-
formationen über Buchmacher und Totalisateure mit
einer Bewilligung nach § 4 zu prüfen und diese über die
aufgrund der übermittelten Informationen gegebenen-
falls gezogenen Konsequenzen zu unterrichten.

§ 11c
Bescheinigung zum Zweck der grenzüber-

schreitenden Erbringung von Dienstleistungen

Die Behörde hat dem Inhaber einer Bewilligung nach
§ 4, der im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit die Aus-
übung der Tätigkeit als Buchmacher oder Totalisateur
in einem anderen EU-Mitgliedstaat, in einem anderen
Vertragsstaat des EWR-Abkommens oder in der Schweiz
beabsichtigt, auf Antrag

a) die rechtmäßige Niederlassung als Buchmacher
oder Totalisateur und

b) die Zulässigkeit der Ausübung der Tätigkeit als
Buchmacher oder Totalisateur
in Tirol schriftlich zu bescheinigen, wenn der betref-
fende Staat eine vorherige Meldung nach Art. 7 der
Richtlinie 2005/36/EG verlangt.“
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8. § 12 hat zu lauten:
„§ 12

Behörde, Mitwirkung der Bundespolizei

(1) Behörde im Sinn dieses Gesetzes ist die Landes-
regierung.

(2) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Voll-
ziehung des § 11 dadurch mitzuwirken, dass sie auf
Ersuchen der zuständigen Behörde bei der nach dieser
Bestimmung zulässigen Ausübung unmittelbarer ver-
waltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt im
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe
leisten.

(3) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Voll-
ziehung des § 13 Abs. 1 lit. a und b als Hilfsorgane der
zuständigen Verwaltungsstrafbehörde durch Vorbeu-
gungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsüber-
tretungen und durch Maßnahmen, die für die Einleitung
und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren er-
forderlich sind, mitzuwirken.“

9. Im Abs. 1 des § 13 hat die lit. b zu lauten:
„b) als Buchmacher oder Totalisateur ein Wetttermi-

nal ohne entsprechende Anzeige, ungeachtet einer Unter-

sagung nach § 7 Abs. 2 oder entgegen § 7 Abs. 1 oder 3
ohne verantwortliche Person betreibt,“

10. Im Abs. 1 des § 13 wird nach der lit. g folgende
Bestimmung als lit. h angefügt:

„h) die Anzeige nach § 5 Abs. 9 nicht erstattet,“
11. § 14 hat zu lauten:

„§ 14
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch dieses Gesetz werden
a) die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung

von Berufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255 vom
30. September 2005, S. 22 ff., in der Fassung der Richt-
linie 2006/100/EG, ABl. 2006 Nr. L 363 vom 20. De-
zember 2006, S. 141 ff., und

b) die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Uni-
onsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und auf-
zuhalten, ABl. 2004 Nr. L 229 vom 29. Juni 2004, S. 35 ff.,
umgesetzt.“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Zoller-Frischauf

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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